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1.	 Stand der Vergütungsverhandlungen für 2026 und  
Auswirkungen auf die Honorarverteilung 2026
Vergütungsverhandlungen 2026 mit den Primärkassen festgefahren:  
Notwendigkeit der Einführung gesonderter HVM-Fallwerte für KCH, 
KBR und PAR für AOK und BKK wird aktuell geprüft

2.	 Vertragliches
Aktualisierungshinweise Vertragsmappe 

3.	 Telematik (TI) & Informationstechnologie (IT)
Tausch der Praxisausweise (SMC-B) und elektronische Heilberufsaus-
weise (eHBA) der Generation 2.0 bis zum 30.06.2026 erforderlich!

4.	 Terminliches
Öffnung des KZVN-Mitgliederportals für die Leistungseinreichung im 
Juli schon ab dem 17.07.2026!

5.	 Service
a.	 Wechsel des Belegdienstleisters für den Bereich der zahnärztlichen 

Versorgung der AOK Niedersachsen
b.	 Letzte Fortbildungsveranstaltungen im 1. Halbjahr 2026 
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1.	 Stand der Vergütungsverhandlungen für 2026 und 
Auswirkungen auf die Honorarverteilung 2026

Vergütungsverhandlungen 2026 mit den Primärkassen festgefahren:  
Notwendigkeit der Einführung gesonderter HVM-Fallwerte für KCH, KBR 
und PAR für AOK und BKK wird aktuell geprüft

Nach mehreren Verhandlungsrunden schien eine einvernehmliche Einigung 
mit den Primärkassen in greifbarer Nähe zu sein. Denn in der letzten Ver-
handlungsrunde Ende März 2026 wurde ein Verhandlungsergebnis unter 
Gremienvorbehalt erzielt. Doch nach Übermittlung der Angaben über die 
rechnerischen Auswirkungen dieses Verhandlungsergebnisses überraschten 
die niedersächsischen Primärkassenverbände den Vorstand der KZVN mit  
ihrer zuvor niemals thematisierten Forderung, dass für die Anpassung der 
Vergütungen für 2026 abweichend vom üblichen Verfahren nicht an die für 
2025 vereinbarten höchstmöglichen Gesamtvergütungen, sondern an die 
niedrigeren gezahlten Gesamtvergütungen 2025 angeknüpft werden 
müsste. Dies hätte zur Folge, dass für den Bereich KCH, KBR und PAR bei  
den AOKen rd. 3,2 Mio. Euro und bei den BKKen rd. 2,9 Mio. Euro verloren  
gehen würden. 

Im Falle von Leistungsmengensteigerungen in 2026 gegenüber 2025 müsste 
folglich für die Kassenarten AOK und BKK wieder mit Budgetüberschrei-
tungen im Bereich KCH, KBR und PAR gerechnet werden. Sofern der Streit 
um den richtigen Anknüpfungspunkt zur Weiterentwicklung der Vergü-
tungen für 2026 vor dem Landesschiedsamt geklärt werden müsste, wird 
der Vorstand auf der Grundlage von HVM-Prognosen zu entscheiden haben, 
ob im Bereich KCH, KBR und PAR sicherheitshalber für die beiden Kassen-
arten AOK und BKK gesonderte HVM-Fallwerte festgelegt werden müssen. 

Wir informieren Sie hierüber unverzüglich, sobald geklärt ist, wie es mit den 
Vergütungsverhandlungen primärkassenseitig weitergeht und die notwen-
digen HVM-Prognosedaten vorliegen.

2.	 Vertragliches

Aktualisierungshinweise Vertragsmappe 

Fach-Nr. Inhalt Gültig ab

3.3.2 Notfallbereitschaftsordnung 01.06.2026

3.4.1
Richtlinie zur Beschäftigung  

von Assistentinnen und Assistenten
01.06.2026

3.5.1 Abrechnungsbestimmungen 01.08.2026

3.5.3 Zahlungsbestimmungen 01.08.2026

3.6 Verwaltungskostenordnung 01.01.2027

›  �Auskünfte erteilen: 
Arend Baumfalk  
0511 | 8405-242 
 
Fragen zur HVM-Anwendung	
0511 | 8405-440 
 

›  �Auskünfte erteilt: 
Servicehotline für Vertragsfragen 
0511 | 8405-206
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Die aktuelle Fassung der Vertragsmappe ist unter www.kzvn.de im  
Mitgliederportal unter dem Menüpunkt „Verträge/Vertragsmappe“ einge-
stellt.

Die neuen oder geänderten Regelwerke können auf Anforderung im Einzel-
fall in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

3.	 Telematik (TI) & Informationstechnologie (IT)

Tausch der Praxisausweise (SMC-B) und elektronische Heilberufsausweise 
(eHBA) der Generation 2.0 bis zum 30.06.2026 erforderlich!

Wie schon in früheren Rundschreibenbeiträgen, zuletzt im März 2026 mit-
geteilt, müssen Praxisausweise und elektronische Heilberufsausweise der 
Generation 2.0 gegen Ausweise der Generation 2.1 ausgetauscht werden. 
Darüber hinaus müssen elektronische Heilberufsausweise bestimmter  
Produktionszeiträume, die mit einem IDEMIA-Chip bestückt sind, ebenso 
ausgetauscht werden.

Die betroffenen Ausweise werden ab dem 01.07.2026 gesperrt und sind so-
mit nicht mehr funktionsfähig.

Eine Sammlung weiterer vertiefender Informationen zum o.a. Thema sind  
in den folgenden Links (über einen Kurz-URL-Dienst) aufgeführt:

gematik.de – RSA-zu-ECC-Migration: 
https://t1p.de/nafx6

Checkliste zum RSA-Zertifikatsaustausch: 
https://t1p.de/uelot

Hinweise der Kartenhersteller zum Tausch der IDEMIA-Chips: 
https://t1p.de/olcvc

https://t1p.de/otvxd

https://t1p.de/9bk6m

4.	 Terminliches

Öffnung des KZVN-Mitgliederportals für die Leistungseinreichung im Juli 
schon ab dem 17.07.2026!

Aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit ist die Leistungseinreichung für die 
Monatseinreichung im Juli für KBR, PAR und ZE schon ab dem 17.07.2026 
möglich.

›  �Auskünfte erteilt: 
Servicehotline Mitgliederportal/
Telematik 
0511 | 8405-395

›  �Auskünfte erteilt: 
Servicehotline Mitgliederportal/
Telematik 
0511 | 8405-395
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5.	 Service

a.	 Wechsel des Belegdienstleisters für den Bereich der zahnärztlichen 
Versorgung der AOK Niedersachsen

Die AOK Niedersachsen informiert darüber, dass ab dem 05.06.2026 ein 
Wechsel des Belegdienstleisters für den Bereich der zahnärztlichen Versor-
gung erfolgt. In diesem Zusammenhang ändert sich die Postadresse für alle 
papierbasierten Formulare und Dokumente aus dem zahnärztlichen Be-
reich.

Neue Postadresse ab dem 05.06.2026:

AOK Niedersachsen 
30142 Hannover

Diese Änderung betrifft ausschließlich den papiergebundenen Schriftver-
kehr zwischen Zahnarztpraxen und der AOK Niedersachsen. Die o.g. Adresse 
ist bereits im Bundeseinheitlichen Kassenverzeichnis (BKV) eingetragen.

Hinweise zum Versandzeitpunkt und zur Zustellung: 
Papiergebundene Anträge und Unterlagen, die bis einschließlich 04.06.2026 
an die bisherige Postadresse versandt werden, gehen der AOK Niedersach-
sen ordnungsgemäß zu und werden wie gewohnt bearbeitet.

Sendungen, die ab dem 05.06.2026 noch an frühere Postadresse der AOK 
Niedersachsen in Essen gerichtet sind, können nicht mehr zuverlässig zuge-
stellt werden. In diesen Fällen kann es zu Verzögerungen oder zur Rücksen-
dung an den Absender kommen.

Für eine fristgerechte Bearbeitung ist daher sicherzustellen, dass ab dem 
05.06.2026 ausschließlich die neue Postadresse verwendet wird.

Das digitale Antrags- und Genehmigungsverfahren über die Telematikinfra-
struktur (TI) ist von der Adressänderung nicht betroffen und kann unverän-
dert genutzt werden.

Mit dem 05.06.2026 endet auch für registrierte Zahnärzte und Gutachter 
die Nutzung des AOK-Zahnarztportals. 

Der direkte Download der Online Ersatzbescheinigung (Anspruchsnachweis) 
für bei der AOK Niedersachsen versicherte Patientinnen und Patienten ist 
vorerst weiterhin möglich.

Aktuell arbeitet die AOK Niedersachsen an einer alternativen Lösung. So-
bald hierzu eine Entscheidung getroffen wurde, werden die registrierten 
Zahnarztpraxen unmittelbar über das Zahnarztportal informiert. 

›  �Auskünfte erteilt: 
Servicehotline für Vertragsfragen 
0511 | 8405-206

›  �Auskünfte zum BKV erteilt: 
Susann Dörge 
0511 | 8405-345
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b.	 Letzte Fortbildungsveranstaltungen im 1. Halbjahr 2026 

Das erste Fortbildungshalbjahr 2026 neigt sich dem Ende – aber auch in 
den Monaten Mai und Juni 2026 warten noch einige spannende Workshops 
und Fortbildungen auf Sie!

Neben Seminaren zu den Themen QM-Beauftragte in der Zahnarztpraxis, 
Behandlungsdokumentation und Wirtschaftlichkeitsprüfung sowie Daten-
schutz und IT-Sicherheit  bieten wir Ihnen auch die beiden nachfolgenden 
Seminare an: 

•	 Einführung in die KFO-Abrechnung nach dem BEMA 
	 Freitag, 29.05.2026 
	 14:00 bis 18:00 Uhr 
	 KZV Niedersachsen, Hannover

•	 PAR-Strecke komplett – Aufbau, Ablauf, Abrechnung 
	 Samstag, 20.06.2026 
	 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
	 Haus Rahenkamp, Osnabrück

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und melden Sie sich direkt an – wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme!

Weitere Informationen zu den Seminaren sowie die Anmeldungsmodali-
täten finden Sie auf unserer KZVN-Website unter dem Menüpunkt „Fortbil-
dungen“. Ein Log-In ist hier nicht erforderlich. Für eine schnelle Online-An-
meldung folgen Sie ganz einfach folgendem Link: 
https://t1p.de/q3qbc 

Freundliche Grüße

Dr. Jürgen Hadenfeldt
Vorsitzender des 
Vorstandes

Dr. Carsten Vollmer 
Stellv. Vorsitzender des 
Vorstandes

Silke Lange
Mitglied des 
Vorstandes

›  �Auskünfte erteilt: 
Team der Fortbildungsorganisation 
E-Mail: fortbildungen@kzvn.de 
0511 | 8405-330
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